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Betr: Österreichische Endbesteuerung nach Wohnsitzverlegung nach Österreich 

(EAS.516) 

Verlegt ein deutscher Staatsbürger seinen Hauptwohnsitz aus Deutschland nach Österreich 

und legt er Kapitalvermögen bei österreichischen Banken an, dann unterliegen die daraus 

erzielten Kapitalerträge gemäß Artikel 11 DBA-Deutschland der ausschließlichen 

österreichischen Besteuerung, die durch den 22%igen Steuerabzug abgegolten ist. Das 

Abkommen steht einer Erfassung solcher nach Begründung des österreichischen 

Hauptwohnsitzes zufließenden Zinsenerträgnisse durch eine deutsche Steuerveranlagung 

entgegen; und zwar auch dann, wenn in Deutschland ein Zweitwohnsitz beibehalten wird. 

27. Oktober 1994 

Für den Bundesminister: 

Dr. Loukota 

Für die Richtigkeit 
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